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Editorial 

1. Abonummer eingeben
Klicken Sie unter www.datenschutz-berater.de links oben
auf „Registrieren“. Geben Sie Ihre persönliche Abonummer
an. Diese finden Sie auf dem Adressetikett Ihrer Print-
Ausgabe oder auf Ihrer Abonnement-Rechnung.

2. Benutzernamen und Passwort festlegen
Legen Sie Benutzername und Passwort fest.

3. Freischaltlink bestätigen
Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine
Bestätigung per E-Mail mit einem Freischaltlink.
Bestätigen Sie diesen Link.

4. Einloggen und recherchieren
Jetzt steht Ihnen das umfangreiche DSB-Online-Archiv
zur Verfügung. Loggen Sie sich dazu einfach unter
www.datenschutzer-berater.de links oben ein.

Für Abonnenten
inklusive:
das DSB-
Online-Archiv!

So einfach geht’s:

Recherchieren Sie in allen Artikeln
ab 2000 mit Volltextsuche oder
nach Heftnummern. Legen Sie Ihre
Ergebnisse unter „MY DSB“ ab und
schaffen Sie sich damit Ihren eigenen
Informationsfundus.

Jetzt
kostenlos
anmelden!
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Datenschutzbeauftragter neu bestellt 
Von Null auf Hundert?
Es kommt immer wieder vor: Kein betrieblicher Datenschutzbeauftrag-
ter ist bestellt (oder der Bestellte kann seine Aufgabe aus Zeitgründen 
nicht erledigen). Die Geschäftsführung will es nun ordentlich machen. 
Anstöße hierzu können sowohl von außen als auch von innen kommen: 
Ein neuer Geschäftsführer erkennt die Lücke, der Betriebsrat wird aktiv, 
die interne Revision ist treibende Kraft oder Geschäftspartner verlangen 
Nachweise („Compliance“); seltener ist ein Einschreiten der Aufsichtsbe-
hörden für den Datenschutz, weil dort Stellen knapp bemessen sind. 
Auch eine ö�entlichkeitswirksame Datenpanne kann rasch dazu führen, 
dass die Datenschutzorganisation eines Unternehmens unter die Lupe 
genommen wird. Oder simpler: Ein bestellter Datenschutzbeauftragter 
geht in Rente und hinterlässt eine Dokumentation, die den heutigen An-
forderungen des BDSG nicht mehr genügt. 

Das Schwierige liegt darin, loszulegen. Typischerweise sieht man sich als 
Datenschutzbeauftragter mit einem Wust von Dokumentationsarbeit 
konfrontiert. Ohne Struktur, ohne Schritt für Schritt-Technik droht man 
unterzugehen. Hier helfen Checklisten und Muster. 

Für den Start sollte man die grundlegende „Checkliste 100 Tage“ des Da-
tenschutz-Berater zu Rate ziehen ( für Abonnenten abrufbar unter: 
www.siehe.eu/1023). Von der Bestellungsurkunde über das Verfahrens-
verzeichnis und das Impressum/die Datenschutzerklärung der Website 
bis zum Seminarbesuch wird dargestellt, welche Stationen der Daten-
schutzbeauftragte im ersten Jahr durchlaufen sollte. 

Übrigens: Unter der EU-Datenschutz-Grundverordnung wird es Anpas-
sungen geben. Doch die Aufgaben bleiben gleich.

Ihr  

Hans Gliss

Hans Gliss,  
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